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Titel Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Amtliche Abkürzung NBauO

Normtyp Gesetz

Normgeber Niedersachsen

Gliederungs-Nr. 21072

§ 28 NBauO - Außenwände

(1) Außenwände müssen aus frostbeständigen und gegen Niederschläge widerstandsfähigen Baustoffen hergestellt oder mit einem
Wetterschutz versehen sein.

(2) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen müssen so ausgebildet sein, dass eine Brandausbreitung auf
und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.
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